GEMEINDE   THAL

Lfd. Nr. 4/2004
VERHANDLUNGSSCHRIFT ÜBER DIE SITZUNG DES GEMEINDERATES
am 1.12.2004 im Gemeindeamt Thal
Beginn der Sitzung: 19.30 Uhr Die Einladung erfolgte am 23.11.2004 durch Kurrende.
Der Nachweis über die ordnungsgemäße Einladung sämtlicher Mitglieder des Gemeinderates ist in der Anlage beigeschlossen.
Anwesend waren: Bürgermeister Peter URDL Vizebgm. Peter SCHICKHOFER
GR Ing. BEETZ Heinrich GR HOFER Margarete GR ECKHARD Gottfried GR Mag. ZINGL Franz GRHARTNER Anton GR Mag. FESSLER Elke GR SCHREINER Dietmar

GR STAHL Michael
GR Ing. VEITSBERGER Alois
GR STAHL Walter
GR SÖLKNER Franz
GR DI Dr. FOTR Franz
GR HANSMANN Edmund
Außerdem waren anwesend: Andrea LENARDT
Entschuldigt waren:
Unentschuldigt waren:
Der Gemeinderat ist beschlussfähig.
Die Sitzung ist öffentlich. Vorsitzender:   Bgm. Peter URDL
Fragestunde
Der Bürgermeister berichtet:
Zur Anfrage von GR SÖLKNER vom 13.10.2004 - GIS - Thalersee-Parkplatz als Verkehrsfläche
Der Bürgermeister berichtet, dass der Parkplatz beim Thalersee im GIS der Gemeinde und im rechtskräftigen Flächenwidmungsplan als Verkehrsfläche (privater Parkplatz - pP) eingetragen ist. Es wurde nur seinerzeit von Architekt Saiko die Verkehrsfläche „weiß" gefärbelt. Dieser Parkplatz beim Thalersee ist seit jeher als Verkehrsfläche ausgewiesen.
Zur Anfrage von GR Michael Stahl vom 13.10.2004 bezüglich Verkehrssituation im Bereich der Landesstraße Golfplatz - Richtung Thalersee
Heute fand um 09.00 Uhr an Ort und Stelle mit der Straßenmeisterei Gösting eine Begehung statt und wird uns die Straßenmeisterei ihre Entscheidung noch bekannt geben.
Zur Anfrage von GR FOTR vom 13.10.2004 bezüglich Mülldeponie Unterthal
Der Bürgermeister berichtet, dass 144,14 Tonnen nach der Austrocknungszeit (Gesamtgewicht vor der Zwischenlagerung 167,94 Tonnen) von der Firma Saubermacher entsorgt wurden. Die Kosten betrugen € 19.500,- exkl. MWSt.
Zur Anfrage von GR FOTR vom 13.10.2004 bezüglich Verfahrensstand Ferienwohnungen
Der Bürgermeister berichtet, dass die Erhebungen derzeit noch nicht abgeschlossen sind und der Verfahrensstand mitgeteilt wird, sobald ein endgültiges Ergebnis feststeht.
Weiters teilt er mit, dass noch mit einigen Eigentümern abgeklärt werden muss, ob diese bei der Errichtung der geplanten Straße mitzahlen werden. Diese Verhandlungen werden in nächster Zeit
Zur Anfrage von GR Veitsberger vom 13.10.2004 bezüglich Hofumfahrung Gruber
Der Bürgermeister berichtet, dass am 3.11.2004 eine Besprechung bezüglich „Hofumfahrung Gruber" stattgefunden hat. An dieser Besprechung haben Hr. mg. Scherer (Amt der Stmk. LR, FA 18D), Fr. Martina Gruber, Farn. Ursula und Hermann Leitinger und Frau Astrid Ranz teilgenommen. Es liegt ein Projekt der FA 18D mit zwei Umfahrungsvarianten (Süd- und Nordvariante) vor. Bezüglich der Nordvariante hat es bereits Anrainerproteste gegeben. Diese haben sich ein Grundstück in Thal-Eben gekauft, um in Ruhe dort zu leben - ohne Lärm- und Lichtbelästigung. Der Bürgermeister erklärt, dass die Südvariante technisch schlechter ist (Steigungsverhältnisse, Untergrundverhältnisse, Länge) und über eine teilweise schattige Trasse führt (Rutschgefahr - eisig im Winter, Laubbefall). Auch würden erhebliche Mehrkosten in Höhe von ca. € 20.000,— anfallen. Diese Mehrkosten sind vom Land Steiermark nicht förderbar. Es könnten auch von Herrn Mag. Pichler (Baubezirksleitung, Naturschutz) Einwände gegen die Verwirklichung der Südvariante kommen, da dort eventuell wichtige Organismen vorkommen (Bach- und Waldnähe). Es wird ein Begehung mit Herrn Mag. Pichler von der Naturschutzbehörde stattfinden, bei Zustimmung zur Südvariante erfolgen eine Detailplanung und die straßenrechtlichen Verhandlungen. Ob das Projekt „Hofumfahrung Gruber" in das Förderungsprogramm 2005 des Landes aufgenommen wird, kann nicht versprochen werden.
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1. Anfrage GR Walter Stahl Weihnachtsbeleuchtung in der Marktgemeinde Thal
GR Walter Stahl fragt an, ob in der Marktgemeinde Thal eine Weihnachtsbeleuchtung, wie in anderen Gemeinden, geplant ist, speziell in Thal-Kirchberg und Thal-Unterthal?
Der Bürgermeister teilt mit, dass dies nicht geplant ist. Es gibt den beleuchteten Weihnachtsbaum von der Gemeinde Thal am Kirchberg.
1. Anfrage GR SÖLKNER Videoüberwaehung beim UWZ
GR SÖLKNER fragt bezüglich der Videoüberwachung beim UWZ an. Er teilt mit, dass er über ihre Installierung nicht sehr erfreut ist und man es sich nochmals überlegen sollte.
Der Bürgermeister teilt mit, dass die Kamera in den nächsten 14 Tagen installiert wird. Es wird laufend außerhalb der Betriebszeiten Müll beim UWZ, speziell bei den TKV-Containern, entsorgt, der nicht in diese Behälter gehört. Weiters werden Waschmaschinen, Kühlschränke usw. vor dem Eingangstor beim UWZ abgelagert. Die Videokamera wird mit einem Bewegungsmelder ausgestattet sein, sobald ein Auto vor das Eingangstor fährt, schaltet sich diese ein. Anhand der Videoaufzeichnungen kann das KFZ-Kennzeichen eruiert werden und die betroffenen Personen erhalten ein Schreiben von der Gemeinde mit den Entsorgungskosten für den „abgelagerten" Müll.
GR SÖLKNER fragt an, was diese Videoüberwachungskamera kostet? Der Bürgermeister berichtet, dass diese ca. € 3.000,— kostet.
1. Anfrage GK Veitsberger Sanierung Straße Thal-Eck
GR Ing. Veitsberger fragt bezüglich Sanierung der Straße in Thal-Eck und Bankettverbreiterung an. Er fragt an, ob diese Straße verbreitert wird und wie hoch die Kosten sind?
Der Bürgermeister berichtet, dass diese Straße nicht verbreitert wird. Es wird nur das Bankett neu gemacht. Dieses wird 60 cm breit. Es wird ausgekoffert und es werden Wassernasen errichtet. Danach erfolgt die Asphaltierung und die Ableitung der Wässer in den Bach. Es wurde auch die große Bodenschwelle beim Baumgartner weggenommen, da sie im Winter immer problematisch war. Es liegt ein Anbot für diese Arbeiten in Höhe von € 7.080,50 vor. Mit diesem Betrag wird man aber nicht auskommen.
1. Anfrage GR
Umsetzung des GR-Beschlusses vom 10.12.2003 - Gebührenermäßigung für Müllvermeider
GR Fojx_fragt an, wieso noch keine Umsetzung des GR-Beschlusses vom 10.12.3003 -Gebührenermäßigung für Müllvermeider erfolgt ist? Dieser GR-Beschluss lautete: „Der Vorstand wird beauftragt, im Zusammenwirken mit dem zuständigen Ausschuss ein Müllentsorgungssystem zu entwickeln, das Gebührenermäßigungen für Müllvermeider mit sich bringt und noch im Laufe des Haushaltesjahres 2004 wirksam werden soll." Der Vorstand hat diesen Beschluss nicht umgesetzt.
Der Bürgermeister berichtet, dass dieser Punkt in der Müllausschusssitzung am 13.12.2004 behandelt wird. Es hat Gespräche mit dem Abfallwirtschaftsverband gegeben. Die Marktgemeinde Thal liegt unter dem Durchschnitt beim Müllaufkommen der steirischen Gemeinden.
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2. Anfrage GR FOTR
Eröffnung Arnold Schwarzenegger Wanderweg - Vergabe Getränke- und Essenstände
GR FOTR fragt an, nach welchen Kriterien die Vergabe der Getränke- und Essenstände bei der Eröffnung des Arnold Schwarzenegger Wanderweges erfolgt ist?
Der   Bürgermeister   berichtet,   dass   die   Selbstvermarkter,   die   an   der   Strecke   des   Arnold Schwarzenegger Wanderweges liegen, die Getränke- und Essenstände errichtet haben.
3. Anfrage GR FOTR
Seniorenausflug
u.j
GR FOTR fragt an, welche, Panne es bei der Einladung zum Seniorenausflug gegeben hat?
Der Bürgermeister erklärt, dass die Aussendung für die Einladung zum Seniorenausflug für den Bereich 8051 Thal beim Hauptpostamt nach der Abgabe nicht mehr auffindbar war. Es musste dieses Bürgermeistertelegramm nochmals kopiert und zum Postamt gebracht werden.
Weiters fragt GR FOTR an, welche Kriterien für die Teilnahme am Ausflug gelten? Der Bürgermeister teilt mit, dass dieser Ausflug für Senioren gedacht ist.
GR FOTR berichtet, dass auch Personen\teilgenommen haben, die sehr wohl noch berufstätig sind. Er wollte\am Ausflug teilnehmen und dies wurde ihm verwehrt.
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GR SÖLKNER beantragt gemäß § 34 Abs. 1 lit b der Stmk. GemO 1967 i.d.g.F. die Aufnahme des Punktes
-    „Sicherung öffentlicher Wegerechte"
in die Tagesordnung.
Beschluss:      Der Antrag von GR SÖLKNER wird mit 13 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Hofer, Zingl, Hartner, Fessler, Schreiner, Stahl Michael, Veitsberger, Stahl Walter, SÖLKNER, FOTR u. Hansmann) angenommen. 1 Stimmenthaltung (Beetz) 1 Gegenstimme (Eckhard)
TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil:
1. Genehmigung der Verhandlungsschrift vom 13.10.2004
2. Gemeindekassier - Neuwahl
3. Sicherung öffentlicher Wegerechte
4. Allfälliges
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VERLAUF:
1.
Genehmigung der Verhandlungsschrift vom 13.10.2004
Über  den  Entwurf des   Protokolles   der  „öffentlichen   Sitzung"  vom   13.10.2004   haben  die Schriftführer am 25.11.2004 gemeinsam beraten.
Das Protokoll der „nicht öffentlichen Sitzung" vom 13.10.2004 ist 8 Tage zur Einsichtnahme aufgelegen.
Der      Bürgermeister      ersucht     die     Schriftführer       (GR Mag.   Fessler, GR Stahl Michael, GR SÖLKNER und GR Hansmann) um ihre Stellungnahmen.
SPÖ:
Seitens der SPÖ gibt es keine Einwände.
ÖVP:
Seitens der ÖVP gibt es keine Einwände.
FPÖ:
Seitens der FPÖdbt es keine Einwände.
THAL:
Seitens der [THALgibt es keine Einwände.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, das Protokoll in der vorliegenden Form zu genehmigen und zu unterfertigen.
Beschluss:      Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und unterfertigt.
2.
Gemeindekassier - Neuwahl
Der Bürgermeister berichtet:
Gemeindekassier Ing. Alois Veitsberger hat mit 28.10.2004 seine Funktion als Gemeindekassier zurückgelegt. Sein Gemeinderatsmandat übt er weiter aus.
Durch die Zurücklegung seiner Funktion ist ein neuer Kassier zu wählen. Die ÖVP-Fraktion hat einen gültigen Wahlvorschlag eingebracht. Als Kassier wird Gemeinderat Walter STAHL vorgeschlagen.
Die Wahl erfolgt mittels Stimmzettel.
Der Bürgermeister gibt das Wahlergebnis bekannt:
Gesamtsumme der abgegebenen gültigen und ungültigen Stimmen      15
Ungültige Stimmen
1
(das sind gem. § 24 Stmk. Gemeindeordnung alle Stimmen, die dem Wahlvorschlag nicht entsprechen)
Gültige Stimmen für den Wahlvorschlag
14
Damit ist GR Walter STAHL zum Kassier gewählt. Er nimmt dieses Amt auch an.
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3. Sicherung öffentlicher Wegerecht
GR SÖLKNER stellt den Antrag, der Gemeinderat möge beschließen:
Auf jenen im Gemeindegebiet gelegenen Grundstücken, auf denen durch langjährigen Allgemeingebrauch de facto ein ersessenes öffentliches Wegerecht gegeben ist, ergreift die Gemeinde alle geeigneten öffentlich-rechtlichen und zivilrechtlichen Maßnahmen zur dauerhaften Sicherung dieser Servitute.
Begründung:
1. Im geltenden Örtlichen Entwicklungsprogramm der Marktgemeinde Thal hat sich die Gemeinde auf die Entwicklung einer besonderen Naherholungsfunktion für die Menschen des Großraums Graz festgelegt. Die Sicherstellung einer Vielfalt an Spazier-, Wander- und Radwegen ist ein unerlässlicher Teil dieser Orientierung.
2. Die Förderung der Bewegung des Gehens, Spazierens, Wanderns, Laufens und Radfahrens ist von großer gesundheitlicher Bedeutung und steht in Übereinstimmung mit unserem Leitbild einer „Gesunden Gemeinde".
3. Kurze fußläufige und mit nichtmotorisierten Verkehrsmitteln befahrene Verbindungen zwischen einzelnen Siedlungsbereichen der Gemeinde fördern die direkte Kommunikation und das selbstbestimmte Zusammenleben der Bewohner, insbesondere ihrer nichtmotorisierten Teile \ (Kinder, alte Menschen). Aufgrund der längerfristig absehbaren starken Steigerungen der / Kosten für den motorisierten Individualverkehr sind derartige sanfte Verkehrsmöglichkeiten I auch von allgemeiner sozialer Relevanz.I
4. Grundbücherlich    nicht    gesicherte    Dienstbarkeiten    können    durch    die    sogenannte \ „Freiheitsersitzung" (zB durch Aufstellen von Betretungsverbotstafeln oder das Setzen von Maßnahmen, die eine faktische Nichtbenützbarkeit herbeiführen) innerhalb von drei Jahren verjähren. Die öffentliche Geltendmachung bestehender Wegerechte durch die Gemeinde beugt einem derartigen Rechtsverlust vor.
5. Bei grundbücherlich nicht gesicherten Servituten besteht im Falle einer Veräußerung des Grundstücks die Gefahr des Rechtsverlustes durch den „gutgläubigen lastenfreien Erwerb durch I Dritte" (§ 1500 ABGB).f
6. Gemäß § 70 Absatz 1 der Stink. Gemeindeordnung 1967 idgF sind die Gemeindeorgane i verpflichtet, das Gemeindeeigentum ungeschmälert zu erhalten. Wegerechts-Dienstbarkeiten sind Teil dieser treuhändischen Verpflichtung. Wie im Ergänzungsgutachten von Dr. Wolfgang Stock vom 20.11.2004 ausgeführt, steht eine in diesem Zusammenhang stehende, fahrlässige Untätigkeit der Gemeindeorgane in der Gefahr der Erfüllung des strafrechtlichen Tatbestands \ der Untreue (§ 153 StGB).
GR Zingl fragt GR SÖLKNER grundsätzlich, ob das übergebene ergänzende Rechtsgutachten von Dr. Wolfgang Stock seitens der ThAL-Fraktion auch vollinhaltlich politisch getragen wird Z ^^ GR SÖLKNER bejaht dies. Dies auch im Hinblick auf den Hinweis hinsichtlich der Setzung eines möglichen strafrechtlichen Tatbestandes durch die Mitglieder des Gemeinderates? GR SÖLKNER bejaht dies.
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GR Zingl fragt GR SÖLKNER weiters, welche „geeigneten Maßnahmen seitens der Gemeinde Thal" gesetzt werden sollen, wie sie auch im heute eingebrachten Antrag der ThAL-Fraktion wieder angeführt sind? Laut Ansicht von GR Zingl könne dies im Extremfall nur die zivilrechtliche Klage sein oder die öffentlich-rechtliche Enteignung nach einem Feststellungsverfahren seitens der Gemeinde Thal gegenüber allen betroffenen Grundeigentümern. d*t—*&&**~d (ikMS ^»»^.vu GR SÖLKNER konkretisiert seine diesbezügliche Formulierung im Antrag hinsichtlich der „geeigneten Maßnahmen"ntchtuäfeeT.
Zingl schlagt unabhängig von der zu erwartenden ergänzenden Rechtsmeinung des Landes Steiermark vor, wie bereits bei der letzten Gemeinderatssitzung vorgeschlagen, dass der Bürgermeister mit einigen Grundeigentümern Gespräche hinsichtlich der Benützung von Gehwegen aufnimmt. Dies auch im Hinblick auf das zu erwartende Prozesskostenrisiko im Falle der Beschreitung des Klagsweges.
GR Stahl Walter ergänzt, dass zusätzlich zu den Gesprächen erhoben werden soll, um wie viele Grundstücke bzw. betroffene Grundeigentümer es sich insgesamt handelt. Auch GpC Stahl Walter vertritt die Auffassung, dass vorerst auf konsensualem Wege versucht werden sollte, positive Verhandlungsergebnisse zu erzielen.
Beschluss:     Der Antrag von GR SÖLKNER wird mit
12 Gegenstimmen (Urdl, Schickhofer, Beetz, Hofer, Eckhard, Zingl, Hartner, Fessler, Schreiner, Michael Stahl, Veitsberger u. Walter Stahl) abgelehnt. 3 Stimmen für den Antrag (SÖLKNER, FOTR u. Hansmann)
Der Bürgermeister teilt mit, dass das Ergänzungsgutachten von Herrn Dr. Wolfgang Stock an das Amt der Stmk. Landesregierung, FA 7A Gemeinde und Wahlen, Herrn Hofrat Dr. Paier, zur Abgabe einer Stellungnahme übermittelt wurde.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, die Stellungnahme des Amtes der Stmk. Landesregierung, FA 7A Gemeinde und Wahlen, Herrn Hofrat Dr. Paier, abzuwarten und diese Angelegenheit danach dem zuständigen Ausschuss zuzuweisen.
Beschluss:     Der Antrag des Bürgermeisters wird mit 12 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Beetz, Hofer, Eckhard, Zingl, Hartner, Fessler, Schreiner, Michael Stahl, Veitsberger u. Walter Stahl) angenommen. 3 Gegenstimmen (SÖLKNER, FOTR u. Hansmann)
4. Allfälliges
Der Bürgermeister berichtet:
a)   „10 vor Graz" - Veranstaltung im Juni 2005
Der Bürgermeister berichtet, dass im Juni 2005 die Veranstaltung „Das klingende Fest" vom Verein „10 vor Graz" organisiert wird.
Weiters teilt der Bürgermeister mit, dass Frau Mag. Gärber mit 25.11.2004 gekündigt wurde, da das Gehalt nicht finanziert werden konnte - Kosten € 40.000,— im Jahr bei einem Jahresbudget von € 35.000,-.
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GK Walter Stahl fragt an, wer jetzt der Ansprechpartner für den Verein „10 vor Graz" ist? Der Bürgermeister teilt mit, dass dies derzeit Bürgermeister Höfer ist.
b)
Schreiben an Frau Margit Wagner
Der Bürgermeister verliest das Schreiben der Marktgemeinde Thal an Frau Margit Wagner, in dem ihr mitgeteilt wurde, dass die Wasserrechtsbehörde von der Gemeinde in dieser Angelegenheit kontaktiert wurde. Bis jetzt hat die Wasserrechtsbehörde diese Oberflächenentwässerung zu ihrem Aufgabenbereich gezählt. Nunmehr soll es laut Auskunft dieser eine Änderung in der Zuständigkeit geben. Der Gemeinderat wird sich mit dieser Angelegenheit in seiner Sitzung am 15.12.2004 noch einmal befassen und wird Frau Wagner dann über das Ergebnis informiert werden. Bei der von ihr angeführten Straße handelt es sich um eine Privatstraße. Grundsätzlich ist auch zu unterscheiden zwischen
· der Ableitung von Regen- und Drainagewässer, die im Zuge einer Gebäudeerrichtung anfallen - deren Entsorgung wird im Bauverfahren mittels Auflagen geregelt - wie auch im gegenständlichen Fall - und

· der    Sammlung    und    Ableitung    von    Oberflächenwässer    der    darüber    liegenden landwirtschaftlichen Flächen - deren Entsorgung bisher, wie bereits angeführt, in den Aufgabenbereich der Wasserrechtsbehörde gefallen ist.

Weiters teilt der Bürgermeister mit, dass sich das Büro Plank-Bachselten diese Angelegenheit vor Ort angeschaut hat und ein Kostenanbot für die Erstellung eines Projektes vorlegen wird.
GR Veitsberger fragt an, wer dies finanzieren wird?
Der Bürgermeister teilt mit, dass dies höchstwahrscheinlich die Gemeinde finanzieren wird.
Der Vizebürgermeister fragt an:
c)
Straße am Plabutsch
Der Vizebürgermeister fragt an, wie es mit der Straße am Plabutsch ausschaut?
Der Bürgermeister berichtet, dass Herr Mauser bei einer Besprechung mit Stadtrat Rüsch 5.163 Unterschriften bezüglich Sanierung der Straße auf den Plabutsch übergeben hat. 1,4 km liegen im Gemeindegebiet von Thal, der Großteil dieser Straße befindet sich aber im Gemeindegebiet von Graz. 80 % der Straße auf Thaler Gebiet besitzt Herr Dr. Marko, der aber keine Ausbesserung möchte.
d)  Landwirte - Straßenreinigung nach Umbauarbeiten bei den Äckern
Der Vizebürgermeister berichtet, dass nach den Umbauarbeiten bei den Äckern keine Reinigung der Straße durch die Landwirte erfolgt, hauptsächlich im Bereich zum Friedhof.
Der Bürgermeister teilt mit, dass die Landwirte wissen, dass nach den Umbauarbeiten die Straße zu reinigen ist, jedoch wird dies nicht gemacht. Diese Arbeiten werden dann von unseren Gemeindearbeitern durchgeführt.
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10
Die Abstimmung erfolgte durch Heben der Hand.
Schluss der Sitzung: 20.20 Uhr
Die Verhandlungsschrift für diese Sitzung besteht aus 10 Seiten „Öffentlicher Teil".
Vorgelesen     -     genehmigt     -     unterschrieben
Thal, am
Schriftführer

Vorsitzender
Schriftführer

Schriftführer
Schriftführer
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